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Beschluß der Volkskammer 
Uber die Gewährleistung der Meinungs-, Informations

und Medienfreiheit 
vom 5. Februar 1990

Zur allseitigen Durchsetzung der in der Verfassung vor 
allem in den Artikeln 27 Abs. 1 und 2; 28 Abs. 2; 30 Abs. 1, 
aber auch in Artikel 6  Abs. 5 festgelegten Grundrechte und 
-pflichten sowie zur Durchsetzung von Verpflichtungen der 
DDR aus internationalen Abkommen und Erklärungen zu 

----- den Grundrechten der Meinungs-, Informations- und Me
dienfreiheit sind sofortige Maßnahmen erforderlich. Die DDR 
fördert einen freien Informationsaustausch und eine breite 
internationale Zusammenarbeit im Bereich von Information 
und Kommunikation in Übereinstimmung mit den Zielen 
und Grundsätzen des Völkerrechts, insbesondere der Kon
vention über zivile und politische Rechte von 1966, der KSZE- 
Schlußakte von 1975 und der UNESCO-Massenmediendekla- 
ration von 1978.
Zu diesem Zweck faßt die Volkskammer folgenden Be
schluß, der bis zum Erlaß von gesetzlichen Regelungen zu 
den Medien gilt:

1. Alle Bürgerinnen und Bürger haben das Recht auf freie 
Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Freiheit 
ein, sich um Informationen und Ideen aller Art, unge
achtet der Grenzen mündlich, schriftlich oder gedruckt, 
in Form von Kunstwerken oder durch jedes andere Mit
tel seiner Wahl zu bemühen, diese zu empfangen und 
mitzuteilen.

2. Es ist verboten, die Medien für Kriegshetze, Aufruf zur
Gewalt, die Bekundung von Glaubens-, Rassen- und Völ
kerhaß sowie für militaristische, faschistische, revan
chistische und andere antihumanistische Propaganda zu 
mißbrauchen. Ebenso verboten sind Veröffentlichungen, 
die geeignet sind, die Würde des Menschen zu verletzen 
oder den Schutz der Jugendlichen und Kinder zu gefähr
den. '

3. Aus der Wahmahme seiner verfassungsmäßig garantier
ten Rechte auf freie und öffentliche Meinungsäußerung 
dürfen niemandem Nachteile erwachsen.

4. Die Bürgerinnen und Bürger der DDR haben das Recht 
auf wahrhaftige, vielfältige und ausgewogene Informa
tion durch die Massenmedien. Das Recht auf Gegendar
stellung bei Tatsachenbehauptungen ist in demselben 
Medium zu gewährleisten.

5. Jegliche Zensur der Medien der DDR ist untersagt.
6 . Die Medien haben alle Veröffentlichungen verantwor

tungsbewußt und sorgfältig auf Wahrheit, Inhalt und 
Herkunft zu prüfen. Sie haben die Würde und die Per
sönlichkeitsrechte der Bürgerinnen und Bürger zu re
spektieren.

7. Die öffentlichkeitswirksamen Mitarbeiter in den Medien 
sind persönlich für ihre Arbeit verantwortlich. Die Mit
arbeiter der Medien haben das Recht, die Ausarbeitung 
eines Materials zu verweigern, wenn Themenstellung 
und Auftrag ihren persönlichen Überzeugungen wider
sprechen. Sie sind nicht verpflichtet, öffentlich Ansichten 
zu vertreten, die ihrer persönlichen Meinung zuwider
laufen. Mitarbeiter der Medien haben das Recht, im Zu
sammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit im Rahmen 
dieses Beschlusses alle ihnen notwendig erscheinenden 
Informationen einzuholen. Sie sind nicht verpflichtet, 
die Quellen ihrer Informationen offenzulegen. Ausnah
men sind' nur durch gerichtliche Entscheidung zulässig. 
Die Bestimmungen des Urheberrechts sind strikt zu be
achten.

8 . Alle staatlichen Organe, Betriebe, Genossenschaften so
wie politischen Parteien und gesellschaftlichen Organi
sationen sind verpflichtet, den Medien alle Auskünfte zu 
erteilen, die für die Erfüllung ihrer öffentlichen Aufga
ben und eine wahrheitsgetreue Information erforderlich 
sind. Sie unterstützen die Medien durch Informations
dienste jmd Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit. Ein
schränkungen der Informationspflicht sind nur durch Ge
setz zulässig. •

9. Alle staatlichen Organe, politischen Parteien und son
stigen gesellschaftlichen Organisationen und Gruppen, 
die Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie die sozia
len und ethnischen Minderheiten haben das Recht auf 
angemessene Darstellung in den Medien. Die Massen-
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